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ABWASSER 
 

Allgemeine Bedingungen gewässerschutzrechtliche 
Bewilligungen 
(massgebend für die Projektierung sind die Auflagen gemäss Baubewilligung)  

 

Massgebende Verordnungen, Richtlinien, Normen, usw. 

- Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen (SEVO) der Gemeinde 

Hombrechtikon 

- Norm “SN 592000, Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung – Planung und 

Ausführung“ (Ausgabe 2012). 

- Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter" des VSA (2019). 

- Richtlinie und Praxishilfe Regenwasserbewirtschaftung der Baudirektion des Kantons 

Zürich (2022; siehe auch www.awel.zh.ch). 

- Weitere Normen Richtlinien, Kreisschreiben, usw. nach Bedarf. 

Allgemeines 

- Die Inanspruchnahme von Grundeigentum und Rechten oder Anlagen Dritter hat die 

Bauherrschaft direkt (privatrechtlich) zu regeln. 

- Vom bewilligten Projekt darf generell nicht abgewichen werden. Für jede Änderung 

ist unaufgefordert Rücksprache mit der Abteilung Tiefbau und Werke zu nehmen. 

- Die Verantwortung für die Konzeption, Höhenangaben und Dimensionierung liegt bei 

der Bauherrschaft. Es wird keine Haftung durch die Gemeinde Hombrechtikon 

übernommen. 

Entwässerungssystem 

- Liegenschaftsintern bis zur Grundstücksgrenze Entwässerung im Trennsystem: 

• Generell: überdachte Flächen = WAS (Schmutzabwasser); beregnete Flächen = WAR 
(Regenabwasser); Trennung der Entwässerung ist speziell bei teilüberdeckten 

Zufahrtsrampen zu Einstellgaragen einzuhalten. 

• Terrassen/Balkone: Teils- und nicht überdachte Terrassen oder Balkone sind via 
oberflächliche Versickerung mit Bodenpassage zu entwässern (Speier, offen über 

Terrain ausmündende Regenwasserfallrohre, usw.). Anschlüsse an die ö ffentliche 

Kanalisation sind mit dem Kontrollorgan abzusprechen.  

• Trennsystem: Auf den angeschlossenen Regenabwasserflächen dürfen keine 
wassergefährdenden Arbeiten wie Reinigungen, Servicearbeiten, usw. ausgeführt 

sowie wassergefährdende Materialien, Geräte, usw. gelagert oder entsorgt werden. 
Fahrzeuge dürfen nur auf dafür vorgesehenen überdachten Plätzen mit Anschluss an 

das Schmutzabwassersystem gewaschen werden. Dies ist den Benutzern bekannt zu 

machen. 

- Rohrleitungssysteme müssen ein Q-Plus-Zerftikat aufweisen (z.B. PP oder PE): 

https://www.qplus.ch/zulassungen/. Erdverlegte Leitungen sind mit Beton allseitig 

mind. 10 cm einzubetonieren (s. SIA 190) 

- Rohrleitungen mind. DN 125 

- Schachtanschlüsse von Kunststoffrohrsystemen sind mit Schachtfutter und Fixpunkten 

auszuführen. 

- Beim Übergang von Fallrohren in die Grundleitung sind Spülstutzen anzuordnen. 

http://www.awel.zh.ch/
https://www.qplus.ch/zulassungen/
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Regenwasserbeseitigung 

- Nicht verschmutztes Regenwasser ist in erster Priorität zu versickern. 

- In zweiter Priorität ist ein Anschluss an vorhandene oder neu zu erstellende 

Regenwasserleitung unter Ausnützung von Retentionsmassnahmen möglich. 

- In letzter Priorität ist ein Mischwasseranschluss unter Berücksichtigung von Retentions- 

und Teilversickerungsmassnahmen möglich. 

Versickerung von Regenwasser 

- In einer kombinierten unterirdischen Retentions-/Versickerungsanlage darf nur 

Regenwasser von nicht begehbaren Dachflächen versickert werden.  

- Für Regenwasser aller übrigen Flächen ist nur die oberflächliche Versickerung mit 

Bodenpassage zulässig (wasserdurchlässige Befestigung,  Wasserabfluss über Schulter, 

Speier usw.). 

- Versickerungsanlagen sind aus Sicherheitsgründen mit einem Notüberlauf zu planen; 

Notüberläufe haben wo möglich über Terrain auszumünden; Notüberläufe mit Anschluss 
an die Kanalisation sind rückstausicher zu planen, die Anschlüsse müssen sichtbar in 

Schächten angeordnet werden. 

Beseitigung/Fernhaltung von Sicker- und Hangwasser 

- Sicker- und Hangwasser darf generell nicht in die Kanalisation abgeleitet werden: 

Gefasstes Sicker- und Hangwasser muss möglichst auf dem gleichen Grundstück wieder 

versickert werden. 

- Falls eine Versickerung mit nachweisbaren Gründen (geolog. Gutachten) nicht möglich 
ist, darf es in Absprache mit dem Kontrollorgan in ein öffentliches Gewässer resp. in 

eine Reinwasserleitung abgeleitet werden. 

- Konzepte betr. „Sicker-/Hangwasser“ sind in Absprache mit einer Fachperson resp. dem 

beigezogenen Geologen zu planen. 

Regenwasserretention 

- Dachwasserretentionen sowie oberflächliche Versickerungen sind einer 

Retentionsanlage zu bevorzugen. 

- Für Regenwasser, das in die Kanalisation abgeleitet werden soll, sind grundsätzl ich 

Retentionsmassnahmen mit gedrosseltem Ablauf und Notüberlauf vorzusehen.  

- Die Dimensionierung der Retention hat in Absprache mit dem Kontrollorgan zu erfolgen. 

- Ausnahmeregelungen im Zusammenhang mit der Retentionspflicht sind vorbehalten. 

Umgebungsflächen, Autoabstellplätze, Gartensitzplätze, Schwimmbadumgänge 

- Entwässerung wo immer möglich durch oberflächliche Versickerung (wasserdurchlässige 

Befestigung, Wasserabfluss über die Schulter; Versickerungsstreifen aus Kies sind 

erlaubt). 

- Es darf kein Oberflächenwasser auf den öffentlichen Grund oder die Nachbarparzelle 

abgeleitet werden 

Schwimmbäder 

- Anschluss an das liegenschaftsinterne Schmutzwassersystem. 

- Max. Entleerungswassermenge 3 – 5 l/s. 


